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20 .r

Sp . B . vom 1 Map 1811 . Nro . 1340 , §. 3.
i an das Wieſen - Kreisdirectorium . “

Wo aus den Einzugs - ⸗Regiſtern niht zu

ermeſſen iſt , wieviel von einem Zins auf dem

Haus und wieviel auf den Guͤtern liegt , da

iſt derſelbe ohne weiters bey der Guͤter - Steuer
in Abzug zu bringen .

f- Sammlung I . Nro . 25 .

21 .

Finanz⸗Miniſterium .
Steuer : Departement ,

Nro . 1371 . Karlsruhe den 13 . Maͤrz 1811 .

Bericht des Murg⸗Kreisdirectorii vom 4,

dieſes , Nro . 3861 . , die Steuer⸗Anlage der Ge⸗
meindg z Keltern betreffend ,

` : ;

Beſſſchalluß .
Dem Kreisdirectorio wird reſeribirt , daß die

Gemeinds - Keltern den Gemeinden als ein Ge —

meinds - Eigenthum in die Steuer zu legen ſind ,
den Unterthanen aber uͤberlaſſen bleibt , ſich um

die Erlaubniß zu Erbauung mehrerer Keltern

bey der Behoͤrde zu bewerben ,
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